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Eheprozeß und Seelsorge
Von Univ „Prof Dr arl b Salzburg

Die Änderuns der staatlichen Ehegesetzgebung TEe 19338
und die dadurch Osterreich Katholiken ZU. erstenmal gebotene
Möglichkeıit Wiederverehelichung IUr den sStaatlıchen Bereich
ach erfolgter Scheidung des hebandes, die Auffassungen des
Nationalsozialismus ber die Ehe die urchtbaren Schäden VW
der TE un: ıe achkriegszei aıf dem (3ebiete der Ehemoral
anrıchteien un! nicht uletzt die Unzahl der Scheidungen und
Wiederverehelichungen bringen MT sich, daß euftfe er als
früher cden egelsorger die ra este. WwIird, oD nach erTut-
tun  5  g Ehe nicht doch Wege und Möglichkeiten >irch-
Hhehen Wiederverehelichung ffenstehen

09 1U der Seelsorger beiragt wird, ob nach der erfolgten
eıdun ar der völlig schuldlos ZerTuj S, D Ehe EINC Möglichkeit kirchlichen Eheschließung besteht
WITO 172 mufiges Wort sprechen INUsSsenNn ber die nautf-
öslic  eit der he, die uch durch eın nrecht, das
dem schuldlosen Gatten widerfahren ist, und auch durch keinenF ea Ehebruch des anderen Teiles erschüttert werden. ann HS IMU.
darauf hingewiesen werden, daß die katholische iırche eben

ABeNn der Unau{flöslichkeit der Ehe keine eidun dem anı
nach keine Dispens VO. hehindernis des Bandes T vollzogenen
Ehe ennn Sicher wird WwWer solcher Ehenot Rat sucht
Adiesen inwels aut die Unauflöslichkeit der Ehe sehr bıtter CIND-
nden; ar ber die Lage VO.  — em Anfang Jughe1
un akt des Seelsorgers Wwird diese bıttere ahrnelı begründen
mi1t dem kirchlichen Gemeinwohl, das unsagbar schweren Schaden
ätte Wenn die ır achgeben kennen würde, das reilich
Sanz un:! Dar außer ihrer aC| STE.

Be1 dieser KRechtslage, d1ie auti der Glaubenslehre der atho-
E p E Ca Kschen Kirche sründet, ann sich NUur darum handeln fest-

zustellen, ob dıe Eh  D einst überhaupt gültig —
StTan de Die Gültigkeit der Ehe WwIird vermute ihre
Ungültigkeit muß 1Rnem qußerordentlich ründlichen Ver-
ren VOL den irchlichen Gerichten werden. An diesene TE

R A
Bewels Der stellt das Prozeßrecht der irche sehr strenge An-
orderungen. Aus welchen Gründen annn 1ne Ehe ungültig sein?
Unser Herr Jesus T1ISTLUS hat die Ehe unier Getauften ZUX Würde

SECEINeEeTr sieben eiligen Sakramente erhoben (can e1l
ber der atur der Ehe, der Ehe Werden, der Eheschließung
nichts geändert. S1ie kommt, wiewohl rament, nicht jurch den
eıligen Rıtus zustande, den der Traupriester vo  1€. sondern
MUTC die Ehewillenserklärung, welilche ehefähige Brautleute durch
ihr Ja rechtmäßiger YForm ZU USCTUC bringen Drei Gründe
können das gültige Zustandekommen Ehe behindern der
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angel der Ehefähigkeit, der angel der gesetzmäßigen Form der
Ehewillenserklärung un:! der angel rechtswirksamen Ehewillens

angel der Ehefähigkeit 1eg vor, wenn ine der
uch €e1! Brautpersonen mit einem der henındernisse (impedi-
menta dırımenti1a) SINd, welche der Gesetzgeber In den Can
HZ autiza Die Ehefähigkeit, den Ledigenstand, das
Wehlen solcher Ehehindernisse nachzuwelsen, ist 1ne der aupt-
aufgaben der Brautprüfung Ur achn der Eheschließung QquUTi-
eckt, daß der Ehe eın hehindernis entgegenstand, VONNn dem
keine sS1IC erbeten und gewährt worden Wal, wird
deshalb wohl aum einma|l einem Eheprozeß kommen, viel-
mehr wercen die beiden chein-) FEhegatten bemüht sein, inre
Ehe gemä den Gesetzen der katholis  en irche durch erneute
Ehewillenserklärung der durch Heilung ın der Wurzel gültig
machen. In den seltenen Fällen, ın weichen V entgegenstehen-
den hehindernis keine Dispens gewährt werden ann der e1INEe
solche n1ıC gewährt werden pHegt, und dann, wenn die Ehe
WO gültig gemacht werden könnte, die Scheinehegatten ber
1es N1IC wollen, annn die Ehenichtigkei 1ın einem abgekürzten
Verfahren ema den Can 019 Urc einwand{Ireie, amTt-
1C okumente erwiesen werden. SO WITOC 1mM normalen Ehe-
prozeß e1ines entgegenstehenden hehindernisses die Ehe-
nichtigkeit fast DUr bei geschlechtlichem Unvermögen erwıesen
werden.

Töchst seiten kommt annn auch ZU. gerichtlichen Ehé—
nichtigkeitserklärung n eines wesentlichen

1jel bedeutsamer ist C: 1ın diesem ZU®=
sammenhang m1t Nachdruck darauf hinzuweisen, daß N1ıC| selten
EKhen VO.  } Nichtkatholiken selbst VOon Seelsorgern irrtümlich des-
halb {UÜr nichtig gehalten werden, weil S1e nicht VOT dem Seel-
SOT SEr ihres Bekenntnisses, sondern MNUr VOT dem Standesbeamten
geschlossen wurden. Die Kirche kennt ZzZwel Eheschließungsformen.
Die OrOdentlıche besteht darin, daß die beiden Brautleute, VO
Traupriester darum befragt, {)1: ZzZwei Privatzeugen ihren Ehewillen
erklären. Be1 der außerordentlichen der der Noteheschließungs-
IOorm, die TU annn angewendet werden dart, wenn ein TrauungSs-
berechtigter Priester ın Todesgefahr der voraussichtlich innerhal
eines onats nıicht erreicht und nicht angegangen werden kann,
genugt die Ehewillenserklärung der Brautleute VOT ZwWwel Privat-
zeugen., Seit Jäanner 1949 SINd ZUEE Beobachtung der kanonischen
Eheschließungsform alle Personen verpflichtet, die 1ın der katho-
ischen iırche getauft der AaUus einem nichtkatholischen christ-
en ekenntnis später ın S1e aufgenommen wurden. Bis
diesem Zeitpunkt sah C332  » 1099 einige Ausnahmen VON dieser QUu
lückenlosen ege. VOT, die 1er N1IC näher erortert werden
können. We:il N1IC. die kanonische Eheschließungsform g..bunden, können nichtkatholische Christen. nicht bl_oß VOTLT ihrem
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Seelsorger, sondern auch vor dem Standesbeamten 1ine nach ka-
t*holischem Eherecht gültige unmd darum unauflösliche Ehe
schließen. Wegen Formgebrechens ist die Ehe D nıcht1g, Wenn

der Traupriester keine Traugewalt hatte*), wenn kein der NUur
ein Prıvatzeuge anwesend. War, wenn nhne die nötıgen Voraus-
setzungen die Noteheschließungsiorm angewendet wurde. en
Katholiken (im eherechtli  en Sinne) bloß VOL dem Standes-
beamten 1nNne Ehe ein, betrachtet die irche ihre Verbindung
als Nichtehe un! nicht qis nichtige Ehe, weil ben garNgeschah,
den iırchlichen Formvorschriften entsprechen. Die päpstlichen KDA  Zenorden pflegen uch die Heilung 1n der Wurzel solcher icht-
hen gewähren, WeNn VOT dem tandesbeamten eın gültiger
wenn uch rechtsunwirksamer ew1lle erklärt worden WAar, der
niemals widerrufen wurde. Die Feststellung des Nichtbestandes
Q1ner Ehe 1n olchen Fällen geschie nicht Ure die kirchlichen
erıchte, sondern UrTrC! d1ie oberhirtlichen Verwaltungsbehörden,
die bisch6öflichen Ordinariate (und NC durch die Pfarrer).

SO ist VOoONn vornherein selbstverständlich und dar{f wirklich
nıemanden wundern, daß durch normale Eheprozesse Tast HUF die
Ehenichtigkeit wesentlicher Ehewi  ensman-.-
gel festgestellt WIrd. Die wichtigsten dieser Ehewillensmängel,
we d1ie Ehenichtigkeit verursachen, Sind: Ur und wan
(can 1087, 1); völlige Vortäuschung des Ehewillens un seıne teil-
WEeISEe Vortäuschun: UTrC uss:! e1INes der Te1 wesentlichen
Ehegüter, nämlich des Rechtes auft Kindersegen, der Unauflöshlich-
keit un el  en Treuepflicht (can. 10386, Eine gültige Ehe
oMmMm bei solchen wesentlı  en Ehewillensmängein uch annn
NC zustande, WenNnn die Personen, we den Ehewillen ganz
der teilweise vortäuschten der ZULX Eingehung der Ehe N-
gen wurden, sich bel der Irauung Sar nicht bewußt daß
diese Willensmängel ine gültige Ehe gar nicht 7zustandekommen
lassen.

Nur selten WwIird be1 Bestand des Ehelebens 1ne vertieite Er
kenntnis der Vorausseftzungen TUr eine gültige Ehe A AI
deckung der Ehenichtigkeit führen; iın diesen seltenen Fällen WIrd
es annn verhältnismäßig leicht se1N, die Ehe UFre erneute Ehe-
willenserklärung iın der gesetzli  en Horm der UTrC! Heilung ın
der Wurzel gültig gestalten. In den weiıtaus meısten Fällen
such! die Ehegatten erst ach Zerrüttung der Ehe ob nicht doch
eın TUn vorhancden sel, der miıt ein1ıger USS1IC die urchfüh-
rung e1INes F'henichtigkeitsprozesses ermöglıcht, ann eine CU&
kirchliche Ehe eingehen können.

In diesem aber ist eachten, daß dann wohl meist die feh-
en Traugewalt Del allgemeinem rrium un:! Dei begründetem Zweiftfel
durch die echtsnorm des Can 209 ergänzt wird, Was Nnun ach iner
authentischen Ausleguns der Kodexkommission VO: März_ 1952 außerZweifel STE (AAS XXXIV, Das. 497)
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on diese ersie - erfordert mMe1st gründliche
Kechtskenntnis, reife ughei un! peilichste ewi1ssenhaftigkeit
Wer kanonischen echte nicht+ W1Ir  iıch gründlich bewandert
1St erwecke aut keinen 911 TO. Hoffnungen un
vielmehr, WeNrn überhaupt irgendwelche Ä  altspunkte {Ur EeE1Ne
Ehenichtigkeit vorliegen Fachmann Deutet dagegen
nichts aut C1N! Ehenichtigkeit hin, annn bringe doch schon der
Seelsorger bei dieser ersten eratung den Mut aufi mi1it er Klug-
heit un f{einem akt aut CcIe Unau{tflöslichkeit der christlichen Ehe
hinzuweisen und auf die völlige Aussichtslosigkeit, 1ine 320
jederverehelichung erreichen.

Äu  R LÜr den Fachmann ist gerade diese Eersie eratung 1Ne
Au{fgabe, we hohe Verantwortung auferlegt. Er WIrd sıch —
na ine Sachverhaltsdarstellung geben Jassen Diese wIird
noch nıcht durch richtungweisende Zwischenfragen unterbrechen.
Solange nam. die atsuchenden noch gar nicht ahnen, worauf

ankommt wırd der priesterliche Berater sich besten VO:  ;
der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit der Sachverhaltsdarstellung
überzeugen können Erst wenn der Berater aus dieser arstellun
ernste Anhaltspunkte aIiur ernalten hat daß die zerrutteie Ehe
ungültig SC1IN dürfte, mMag durch ergänzende Fragen kluger
Weise nach den rechtserheblichen Umständen orschen

Wenn NUu.:  E diese ussprache bloß die begründete ermutun
nahelegt daß der andere Pariner eins 1Ur mI1T —
sentlichen angel behafteten hewillen erklärt en dürifite 1st.

wohl unerläßlich daß der Berater VOor der Einleitung des Ver-
ahrens S1 auch m11 dem anderen Partner espreche, tfestzu-
stellen, ob die Vermutung, daß die Ehe Ehewillensmangels
nichtig SCH, wohl begründet 1st Es annn ZWar grundsätzlich der
Beweils {Ür die behauptete FEihenichtigkeit auch annn geführt WT -
den, Wenn die Gegenpartei Verfahren eın Interesse nat
1C! u  TSTLULTZT, ihm widerspricht un: Schwierigkeiten erhebt,
doch Sind die Aussichten, daß der schwierige Bewels elingen
werde, ann SAanz beträchtlich verringert. Wichtig ist ann uch
die Kechtsaufifklärung, daß durch ein eiwa erfließendes Urteil das
durch das staatliche cheidungsurteil zwischen den Gatten und
den Kindern gegenüber geschaffene Kechtsverhältnı nicht berührt
WITd un daß ein Erfiolg des Klägers auch dem Beklagten d1ie
Möglichkeit irchlichen Wiederverehelichung einraumt 1el1-
fach annn die Gegenpartei Zeugen namhaft machen, welche wert-
Vo Aussagen machen können

Wenn 1U diese Besprechung wıchtige Anzeichen EKhe-
nichtigkei erbra  © ist ZU untersuchen, ob die vermutete,
vielleicht nach der Sachverhaltsdarstellung der Parteien sicher
vorhandene Ehenichtigkeit uch bewiesen WeEeT-«-

an Der Berater wird darauf hinweisen, daß kirch-
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en Eheprozeß die Aussagen der Parteien‚l obwohl s1e unfier Eid
gemacht werden, nı]ıemals eıinen vollen Beweis erbringen. 1C
selten annn 10a  ®} von Prozeßparteien mit Erbitterung hören, daß
sS1e ber den Ehenichtigkeitsgrund do  R unfier Eıd are un ein-
deutige Aussagen gemacht aben, INa  } ihnen aber dennoch, W1e
das un  SUu.  e Urteil zeige, nıicht glaubte S1ie sollen schon VOL
Einleitung des Prozesses sich dessen bewußt sein, daß auf TUN!
ihrer beeideten Aussagen allein ach dem kanonischen Prozeßrecht
eın kirchliches Gericht erın ihrem Klagebegehren NSUges Urteil
tallen ann. Hierin unterscheide sich das kirchliche Verfahren
ganz ewaltig VO  - der Praxis der StAaatlıchen Gerichte, welche fast
ımmer die übereinstimmenden Aussagen der Parteien 1mM Schei-
dungsprozeß als vollwertigen Beweis annehmen. Vor den kirch-
chen (erichten kann 1ın Eheprozessen der Beweis Nnu UrC
andere eweismittel, VOT em durch den Zeugenbeweis, erbracht
werden. ES mussen weniıgstens ZWwe1 der TEl Zeugen, die ber
jeden Eınwand erhaben SINd, unter Eid ber die wesent!:  en
Prozeßfragen 9 s1e mussen ihr Wissen Aaus einer eit
aben, da die Führung des Prozesses noch
wurde.

gar nicht gedacht

Die erstie eratung hat weiter dÄ1e wichtige ra klären,
ob der egatte, der die Nichtigkeitserklärung seiner Ehe Aa1ll-
strebt, das besitzt Die Ehegatten besitzen das
Klagerecht un 1Ur s1e; S1e besitzen nu dann, wenn sSie E

der Nichtigkeit ihrer Ehe keine sittliche chu en Wenn
die Kirche solchen schuldigen Ehegatten das Klagerecht entzieht,

ı11 sS1e Urc diese an.  10N aQas Ehesakrament ın wirksamer
Weise chützen Wer die Nichtigkeit seiner Ehe verschuldet haft,

{{rsoll aus seinem verbrecherischen orgehen keinen Nutzen ziehen,
soll keine Möglic.  eı aben, eine eueEr Ehe einzugehen.
Er soll vielmehr andere Wege suchen un! gehen, die ıhn aus
seliner sıttlichen Notlage herausführen; soll die bisher nichtige
Ehe 1g machen 09er soll 1ın INKUN: ehelos en Das C
anuf Nichtigkeitserklärung einer solchen Ehe klagen, sStie dem
Kirchenanwalt (promotor ]ustitiae) Kr muß VOT der Klage-erhebung feststellen ob ine Wiederversöhnung möglich ist, ob
WITr  IC hohe Wahrscheinlichkeit besteht, daß die Ehenichtigkeit
erwiesen werden kann, ob dıie schuldigen Gatten DU  - ihren VOeI-
werilichen Fhewillensmangel ernsthl. bereuen un ob die Ehe-
nichtigkeit öffentliches Ärgernis erregte Daß nunmehr der schul-
dige Ehegatte in einer %_ande_sgmtlic_l_aen Ehe lebt deren
Orcnung 1Im Interesse des Gemeinwohles wünschenswert ist, be-
ı9t och nicht Z Klageerhebung. Ühber diese sSeINe Vor-
erhebungen muß der Kirchenanwalt dem Ortsoberhirten berich-
ten, der annn ach seinem gewissenhaften Ermessen des kirch-
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lichen Geineinwohles den Auftrag
erteilt

ZU Klageerhebung
Nicht selten sich Personen, die durch inren Fhewillens-

mangel die Nichtigkeıit ihrer Ehe selbst verschuldet aben, der
Verwertflichkeit ihnrer Handlungsweise nıcht bewußt. Nun aber,
da die Ehe unheilbar zerruttet 1st, ersehnen S1e 1ine den Gesetzen
Gottes un der Kirche entsprechende Ehe un bereuen iNre e1IN-
süu andlungsweıse aufrichtig Wenn TÜr den Kirchenanwalt die
Voraussetzungen ZU Klageerhebung nicht zutreifen, ann bleibt
ihnen Urr der Weg offen, VO. Avostolischen ım Gnaden-
wege das Klagerecht erbıtfien Diesen Wes W1eSs ausdrücklich
uch der Heilige ater aps Pius 1E 1ın sSeEINeEeTr Allocutio VOTL der
ota VO Oktober 19492 Geheiminstruktionen der akra-
mentenkongregation die kirchlichen Gerıichte Tachtien ZWAäT,
die Führung VO  } Eheprozessen hbel chu. der Parteien der
Ehenichtigkeit möglichst erschweren. Do  R entsprechen SO
nadenakte die der Heilige ater selbst Aussicht tellte un!
die VON der Sıignatura Apostolica un dem Heiligen Offizium bel
Vorliegen hinreichender Gründe gewährt werden, durchaus dem
(:eliste der kirchlichen Gesetzgebung un: Verwaltung, die immer
wıieder das Seelenheil der Gläubigen als oberstes Gesetz VOT

en en mussen. enn nämlich solchen Ehegatten, mögen
81 auch eiım Eheabschluß sich schwer verfehlt aben, jede Aus-
SIC auf Erlangung des Klagere  es un amı der We  5 Zu

Feststellung der Ehenichtigkeit un die Wiederverehelichun für
immer verwehrt würde, ware 1eS iıne unbillige, mit dem
Geiste der un Barmherzigkeit, der dem kirchlichen eC!
selbst 1ın seinen strengsten Maßnahmen el  ert, unvereinbare
arte.

Der Seelsorger, der ın olcher Weise bei der orbereitung
eines Eheprozesses und bei Abfassung der Klageschri behilflich
War, WITG annn auch och aRıtT SOTSECN, daß schon der
schrift alle notwendigen okumente beigelegt werden, aralı Zze1t-
raubende Rückfragen möglichs vermileden werden.

Nur selten WIrd der Seelsorger sich selbst die nötige profunde
Rechtskenntnis und Erfahrung zutirauen, daß alle diese wiıich-
igen Vorarbeiten einwand{irelı eisten kann, die annn dem (Ge-
richt ermöglichen, das Verfahren einzuleiten. Wenn sich selbst
dazu außerstande s1e verweise seine ratsuchenden Seel-
sorgekinder einen Fachmann. Wer kommt NUu als fach-
männischer Parteienberater 1ın Frage? Diese eratun SETZ gründ-
liche Kenntnis des kanonischen Kechtes, ber auch Erfahrung ın
der iırchlichen GerichtspraxI1s VOTaUs Nur selten werden Rechts-
anwälte diese Voraussetzungen erfüllen Ihre Studien 1n kanon1-
schen echt reichen azu NUu bel besonderem persönlichem ntier-
PESSEC dAUuS Rechtskundige Priester sSind fast urchwegs ın irgend—
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1Nner un  10Nbeim kirchlichen Gerichte ätıg Priester aber, die

iwa ührenden Prozeß rmöglicherweise beteiligt SC1IN werden,
kommen NUu Notfall für die Partelenberatung ra Und
doch en die Gläubigen ein echt aut achmännische eratung,
nıicht uletzt deshalb weil ihnen der Person des andanwal-
tes eın rechtskundiger Gegner entgegenirı Darum wünscht die
1r Eheprozeßordnung der Sakramentenkongregation VO.

1936 Art 43 die Beiziıehung VO  > dvokaten
19, der römischen ota herrscht durchaus Advokatenzwang,
MU. jedem Prozeß e1in Advokat estie werden Es ist sehr

bedauern, daß bei manchen kirchlichen erl  en die Tätigkeit
des Rechtsbeistandes für überflüssig erachtet und eın Priester
amı betraut WwIrd S gereicht 1eS sicher nicht ZU. e1ile der
eelen un der kirchlichen Rechtspfiege

ast werden sich die Gläubigen die die Nichtigkeıts-
erklärung ihrer Ehe anstreben, auch ach den 5
ırchlichen Eheprozesses erkundigen In dieser Hin-
sicht Sind vielfach Anschauungen untier den Gläubigen verbreitet,
die haarsträubend sSind. Krst VOTLT eillıcnhen agen schrieb HP 1Ne
Dame Beantwortiun INne1iINeTr rage, S1e enn ihren
Prozeß N1C| schon längst die Wege geleite habe "I kann
mich nıcht mehr WerTr INLLT TEe 1927 sagt hat daß
e1nNn irchlicher Eheprozeß 000 bis 30 000 kosten würde In
me1lnenmn Bekanntenkreise Wr ber auch jel Sspäater un 1sSt uch
eutie noch die Tfalsche Ansıicht verbreitet daß ein ullierungs-
verfahren ein Vermögen OSTie ic Wie aum VO  ® —
deren Vorwurtf den INa  ® den irchlichen Gerichten macht darf
Inan vVon diesem N, daß CINZ1IS auf Verleumdungen zurück-
geht Es 1S%t für den Seelsorger Weritivo diese ra  © beantworten

können Unsere österreichischen erichte verlangen nunmehr
außer ihren wirklichen uslagen für achverständigen-Gutachten
usSs  S erster nstanz ungefähr 800 der Berufungsinstanz
ungefähr 600 Diese Beträge sSınd Wenn INa  ®} die viele Arbeit
betrachtet we die Eheprozesse verursachen, wohl sechr be-
cheiden em MUu. betont werden daß die kirc  i1chen erichtie
selbst diese Beträge Armen bereitwillig völlig erlassen, Parteien
mı1t bescheidenem Einkommen weitgehend ermäßigen Nach
me1ıner reichen Erfahrung darf ich hne Einschränkung VO  s en
kirchlichen erı  en ühmend teststellen daß die Unbestechlich-
keit er Fun  10NAare ber jeden Zweifel erhaben ist

Andere Klagen ber d1ıe Tatıskeit der kirc  ıchen erichte sind
leider N1C! gleicher Weise unbegründet VOT em die
age ber die endlose Dauer der iırchlichen Pro-

welche die Gläubigen bei er Gründlichkeit des Ver-
ahrens vielfach nNnIıC mehr begreifen können und bitter CIMND-

W  6en da S1e dadurch oft schwerste Gewissenskonflikte
„Theol.-prakt Quartalschri{ft 1953
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kommen. Das kanonische Rechf sS1e ohl VFristen VOT, innerna
welilcher d1e irchlichen erichte ihre Entscheidungen treffen
mMuUuUsSsen Die Kiageschri mu ß innerhalb VO  @ en angenom-
Me  5 der abgelehnt werden (can. das Urteil der ersten In-
SLTANZ soll innerhalb VON zwel, das der Berufungsinstanz innerhalb
VOoNn eINnem Jahr ergehen (can. Es ist tief bedauerlic) daß
oit selbst diese ausgedehnten Fristen überschritten werden.,
eichte VOT einem ausländıschen Metropolitangericht e1ine 195
<ichtsreiche Klageschrift ein; auft wieaderholte eingeschriebene Ur-
genzen erhielt ich keine Antwort Sıeben onate ach 61N-
reichung der Klageschri sprach ich persönlich eım Offiz1a} Ad1ieses
etropolitangerichtes VO  H Meiıin inwelis aut die gesetzliche Ver-
pL  ung ber AÄAnnahme der Ablehnung der Klageschrift inner-
hnalb Monatsifris wurde mit einem muden Lächeln un dem Hın-
wels auftf einen gewaltigen Pa  Q anderer Klageschriften quittiert,
die se1it zwelı Jahren aut diese Ents  eidung warten Eın geistlicher
Rechtsbeistand eINEes ausländischen Diözesangerichtes teilte MILC

etzten Sommer mıit, daß eben die Prozeßveröffentlichung der
ersten nNstanz nach zehnjähriger Prozeßdauer erreicht nabe
Ebenfalls im Sommer vorigen Jahres bat mich 1Ne FTau, die end-
lıche Erledigung ihres Prozesses betreiben mMuUu fest-
stellen, daß der Bandanwalt ach dem ersten gunstigen Urteil
pilichtgemäß erufung eingelegt a  ©} diıese ber se1t 1927 N1IC

das Berufungsgericht weitergeleite worden Wa  H3 Es sind 1eS
wohl einige besonders krasse a  ©: doch dürifen alle Parteijen
sehr froh Se1IN, Wenn ihr Verfahren VOL Ablauf der als Maxımal-
T1S5 festgesetzten Zeit erledigt WITrd. Worin ieg wohl die Schuld

dieser Langwilerigkeit kirc  1cher Veriahren? 1C uletzt
darın, daß d1e kirc  ı1chnen Gerichte wenig kanonistisch gut g..
schulte, hauptberufliche Funktionäre aben, während die mMeılsten
sich neben einem gerüttelten Maß schwerer Berufspflichten ehren-
amtlich der Tätigkeit erıchte widmen. INa  3 nNn1IC die
geistlichen Notare der kirc  ıchen erıiıchtfe durch Laien EeErseizen
könnte. W3as rechtlich durchaus zulässig s  ware, S1Ee für aupt-
berufliche Tätigkeit als Richter Irei bekommen? er ehren-
amtlıche Richter hat die Akten Z Studium durchschnittlich
mindestens eınen ona lang bel sich. Wenn, Was ohne namnatite
Mehrarbeit un Nne größere uslagen möglich ware, eine ent-
sprechende Anzahl VO:  > Aktendurchschlägen angefertigt würde,
könnten 1n jeder nstanz alle Trel Senatsmitglieder die en
gleichzeitig bei sich en Schon dadurch würde die Dauer des
Verfahrens onate abgekürzt.

Biıttere und V1ıe  ach berechtigte Klagen muß der
Seelsorger immer wlieder ber das Mißtrauen hören, mı!t dem
kirchliche erıchte die beeideten Aussagen der Parteien nd eU-
gecn ehandeln In dieser 1NS1C. sind die Ausführungen eines
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Gerichtshofes der dritten Nnstanz richtungweıisend die dieser VOL
kurzem Urteil machte ‚„Der In Ehenichtigkeits-
prozeß 1St ein Offizialverfahren Der Richter hat gewlssenhafitest
und genauestens nach der rund-Wahrhaeit ‚verıtas Natıva
forschen. Bel der Beurtfeilung des Beweismaterials hat der Richter
objektiv vorzugehen und die Hewelse weder UTC!| die Rrille des
Def{fensors \ noch wen1ıg9er jedoch ÜUTe die Brille des Advoka-
ten prüien Bei er Genauigkeit un Gewissenhaftigkeit hnat
der Richter el edenken, daß VO. ersten un!|
größten Gesetz uUuNnsSeTrTes h1 aupens (Mt Z nıcht dispen-
s]iert ist

Es muß einmal! MIT er Deutiı  e1it ausgesprochen un test-
geste werden, daß die mangelhafte Führung Prozesses
sıcher eın schweres Unrecht den Parteien darstellt Au:  } 1Ist
n1ıCcC gutzuheißen WenNnn die Oberinstanz die VO  > ihr festgestellten
un gerugten Mängel des Verfahrens ausschließlich
negatıven Urteil benützt und nicht inrer Pflicht gema50 rachtet,
durch weitere Erhebungen diese iestgestellten ängel beheben
die lückenhaften Einvernahmen un die bestehenden
Unklarheiten auIiIzunellen Man sage nicht daß nach Aktenschlu
neuerliche Einvernahmen [1U Aaus besonderen Grund un!

besonderen Ausnahmefällen zulässig Das Versagen der
ersten nNnstanz und das echt der Parteien aut eın ere  es Urteil
ist ein ausreichender run hiezu. Es lag weder C1in Verschulden
der ägerın och iNe Absıcht ihrerseits VOr, das Gericht
aäauschen Mit em Nachdruck muß die unbewlesene Verdäch-
tlgung zurückgewlesen werden die aus der unglü  ichen HWor-

ulierung zweitinstanzlichen Urteil hervorgeht: ‚Bel all diesen
Verhören War übrigens Pfarrer 7 der AUuS seelsorglichen
Gründen Prozeß sehr interessier 1st als Aktuar atı Kın
gewlssenhafter Pfarrer, der NUur beschworene eelsorger-
pilicht erfüllt hat selbstverstän  ich auch den bere!  tigten An-
spruch auf Rechtsschutz Ks geht NIC daß 1n SECEW1ISSCN-
hafter Priester durch argwöhnischeVermutungen ohnewel-
ters SEINeEer erufsehre gekrän und SEINeEeT affensifreude
gelähmt wIird ohne sti  ältige Beweilsgr de TUr solch e1ne Ver-
mutlung erbracht en Erhebungen ber solche Fragen, WI1e S1@
ZWar zweitinstanzlichen Urteil aufgestellt ber unbeantwortet
geblieben Sind brauchen uch ach Aktenschlu des ersiinstanz-
lichen Verfahrens n1IC ohneweiters ine Gefahr Verabredung
un "äuschung des Gerichtes edeuten Die ergänzenden Ein-
vernahmen, die der drittinstanzliche Gerichtshof UrchIunren leß
zeigen ganz eutlc| un: offenkundig, daß keine Verabredungen
vorgekommen SINd, cden Tatbestand fälschen, wohl aber e._
en SI G1n gut fundiertes, I%ickenloses Beweısmaterial. Wenn
jedoch die Oberinstanz Krgänzungsverfahren Aaus dem Wege

*
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geht, könnté S1e dadurch den Eindruck erwecken, als ob S1Ee m1T
der Befriedigun eines uten Werkes eın Klagebegehren abge-
wıesen Eın unbeiangener Leser dieses zweitinstanzlichen
Urteils ın obgenannter Ehenichtigkeitssache annn sich nicht des
eigenartigen Eindruckes erwehren, daß mMan 1er VvVon vornherein
mıiıt einem gewissen Argwohn die Beurteilung der Be-
weislage herangegangen ist Was hat dann überhaupt fÜr einen
wec Parteien un Zeugen unier E1ıd einzuvernehmen, WeNnil

durch e1n gewl1sses Mißtrauen diıe bee1ideten Aussagen förmlich
Von mts entkräftet werden? Solange einer Partel oder
einem Zeugen 1nNne meineldige Aussage nıcht nachgewlesen WEeI -

den annn el 16 die Beweislast auf se1ıten des Rıchters!
hat 109a  } die beeideten Aussagen rıchtig un ordnungsgemäß ein-
zuschätzen und beurteilen Ansonsten würden sich Treue un
Glauben 1n der katholis  en Welt ad absurdum Ten und
Se1INn auihören. In UNnseTerTr Eheangelegenheit hat ua  5 N1C! mit
einer typischen Kriminal- un Strafsache tun  e sondern mit
einer reinen Streitsache, aut die eın gewissenhafter Priester
legentlich eINeSs Versehganges ın articulo mortis daraufkam un
die auf TUnN! seiner Gewissenspflicht aufgreifen und weıter-
leiten mußte, SONS WÄäTre eute noch die Frau ahnungslos des iNT
angefanen nre!  es gemä der wahren Rechtslage. Außerdem

die ägerın, die 1nNne sehr unbeholfene un unselbständige
Frau 1st, weder 1n der ersten och ın der zweıten nstanz ınen
echtsbeistand ZUur Seite.“‘

icht selten WIrd sıch als notwendi erweisen, daß
eelsorger als Funktionäre eines elegierten

mitwirken. Im Interesse der Sache WwIird
1mMmMer zweckdienlich se1n, die Parteien un!' Zeugen bewegen,
daß S1e VOT dem Diözesangericht selbst Z Einvernahme erschel-
nNnen, S1e dort meist jel ergiebiger au  N Es mangelt den Seel-
Sorgern fast urchwegs der nötıgen forensischen Erfahrung.
Nachteilig WIFL. sich f{Ur den delegierten Richter auch die Vor-
chrift des kanonischen Rechtes aUS, daß die Hragen des and-
anwaltes, die den Parteien un Zeugen vorlegen muß, TSt ın
offener Sitzung öffnen darf Er hat ann N1C| Ze1t, S1e VOTL der
Einvernahme durchzulesen und sich mi1t der Prozeßmaterie ver-
traut machen. Dann allein aber wäre imstande, SEe1INeTr Pflicht
entsprechend sachdienliche. zusätzliche Fragen tellen Hs ware
er ringen wünschenswert, daß dem vernehmenden elegier-
ten Richter jeweils VO: delegierenden Gericht inNne kurze Sach-
verhaltsdarstellung mitgesandt werde, die innn jel besser efähigt,
SeINES Mies walten Der Schriftführer MU immMer rachten,
die ntworten der Parteien un Zeugen 1mMm Protokoll 1ın 1Trektier
Redeweise un ausführlich wiederzugeben un sich Nn1C! auf eın
kurzes Ja der Nein Qaut die ges‘_cellyten Fragen eschränken Die
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Verlesung des Protokolls Ende der Einvernahme soll wirklich
Gelegenheit bieten, Berichtigungen der Niedersechrifit vorzuneh-
mMECN, die annnreilich begründet werden sollen.

Besondere Sorgfalt hat der Seelsorger aut die Abfassung der
egen die VOonNn ihm ber die Parteien

un Zeugen gefordert werden. Vor em die ra nach der
Glaubwürdigkeit mMuß nach bestem Wissen und (Gewissen eant-
wortet werden. In vereinzelten Fällen besonders an
kommt VOL daß der eelsorge.rr el gunsiliıg Ur=-
teil keineswegs begrüßt vielmehr befürchtet daß die
Wiederverehelichung peinliches uisenen erregen werde In
diesen seltenen Fällen moge do  <} der Seelsorger sich auf dıe
CUunNn  1C|  eit des kirchlichen Verfahrens und auf die Gewissen-
haftigkeit SeIiNeTr priesterlichen Mitbrüder Richteramt Ver-
lassen die WISSCNH, daß S1E sich ber ihre 'Vaatigkeli inst VOL dem
ewıgen Riıichter verantiworten ImMMussen Befürchtet darum der Seel-
SOrger peinliches uisehen SE1INeEeTr Pfarre, annn möge ZULC
rechten Zeıit einmal klug und aufkläırend Der den ınn des kirch-
en Eheprozesses predigen. Wenn glaubt, amı die eden-
ken SEe1INeEeTr Pfarrangehörıigen nicht zerstreuen können, annn
hole sich VO  } der betreffenden Parteı der auch VOm irchlichen
Gericht die Erlaubnis, kleinen Kreis aufrechter un einAuß-
reicher änner un Frauen SC1INeTr Pfarre, die der Lage Sind
die OIifentliche Meinung beeinflussen, das rteil wen1ıgstens
SC1INEN wesent1l.  en Teilen ZUT Kenntnis bringen es rteil
1ST schließlich ein öffentliches okument, das, wenı1ıgstens ZU Be-
hebung Von Ärgernis, uch beschränkten Öffentlichkeit ZUrE
Kenntnis kommen ann Es geht ber nicht d. daß der Seel-
SOTrger SECE1INeET Befürchtungen5 die Rechte der Partajen

unzulässiger Weiıse auitrı
So legt jeder Eheprozeß uch den Seelsorgern 1el Mühe und

Arbeit auf Es ist 1ne wichtige Arbeit Dienste der Seelsorge.
Kann die Ehenichtigkeit bewlesen werden, annn eTroLINe das Ur-
teil den Wesg 1NeTr Ehe, die NU. wohl mit jel STOößerem
TNS geschlossen wird. Gelingt der Beweis nicht, ist die Arbeit
deshalb nN1IC umsonst gewesecn, WeN die Leute ZUFLXC Überzeugung
kamen, daß die irchlichen Gerichte ıhr Klagebegehren mit
CGründlichkeit behandelten, die sich {Ür e61N eiliges Sakrament
geziemt
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